
 

 Name:    

 Vorname:    

 Straße:    

 PLZ + Ort:    

 Geboren am:   in:  

 Gesellenprüfung abgelegt als:   

 Beschäftigt bei:   

  P:    G:   

  Mobil:    

 E-Mail:    
 

-bitte leserlich und in Druckschrift ausfüllen- 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innung des Kfz-Gewerbes Darmstadt 
Ingelheimer Straße 1 
64295 Darmstadt 
 

 
 
 
 
 
 

Verbindliche Anmeldung zur Teilnahme am  
fachtheoretischen Vorbereitungslehrgang 2025/2026 
auf die Meisterprüfung im Kfz-Techniker-Handwerk 

 

Vorbereitungslehrgang für Prüfungsteil I + II   Lehrgangskosten 4.700,00 € 

Vorbereitungslehrgang für Prüfungsteil II   Lehrgangskosten  3.897,00 € 

Einschreibegebühr für Lehrgang bei Anmeldung 100,00 € 
 
 

 Teilzeitlehrgang: 3 - 4 Tage/Woche: Dienstag - Mittwoch - Donnerstag 17:45 – 20:45 Uhr 
  Samstag  08:00 – 13:45 Uhr 
  ausgenommen an hessischen Schulferien und Feiertagen,  
  Mittwoch nur in Ausnahmefällen 
 Lehrgangsdauer:     23.08.2025 – ca. 26.06.2026 
 Lehrgangsstätte:    Erasmus-Kittler-Schule, 64293 Darmstadt, Mornewegstraße 20 
     Berufliche Schulen 64652 Groß-Gerau, Darmstädter Straße 90 
     Landesfachschule des Kfz-Gewerbes Hessen, Frankfurt, Heerstr. 149 
     BTZ Weiterstadt, 64331 Weiterstadt, Rudolf-Diesel-Straße 30  
 Zulassungsvoraussetzung: Gesellenprüfung als Kfz-Mechatroniker, Mechaniker für 

Karosserieinstandhaltungstechnik (§ 49 I HWO) 
 

Für Teilnehmer mit der Qualifikation Servicetechniker entfällt u. U. die Prüfung Teil I 
und damit auch die Teilnahme an dieser Vorbereitung. 

 
Termine und Preisänderungen vorbehalten 

 

 

Die Einschreibegebühr von 100,00 € ist mit Anmeldung auf unser Bankkonto Volksbank Darmstadt Mainz eG –  

IBAN: DE07 5519 0000 0607 4000 17 – BIC: MVBMDE55 zu bezahlen. 

Nach Zahlungseingang der Einschreibegebühr erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung sowie eine Rechnung über die 
Einschreibegebühren. Der Zahlungsbeleg ist der Anmeldung beizulegen. 

Eine Abmeldung vom Vorbereitungslehrgang wird nur in schriftlicher Form anerkannt. Anfallende Gebühren, siehe Vertragsvereinbarung, 
Seite 2. Die Vertragsvereinbarung ist - vom Antragsteller/in unterzeichnet - der schriftlichen Anmeldung beizufügen. 

Die Lehrgangsgebühr ist nach Aufforderung zu entrichten. Mit Beginn des Lehrgangs muss die Lehrgangsgebühr bezahlt sein. Eine 
Zulassung am Unterricht ist nur mit nachweislich bezahlter Lehrgangsgebühr möglich. Zahlungsverzug berechtigt die Maßnahme 
Trägerin, die Innung des Kfz-Gewerbes Darmstadt, zum Ausschluss am Unterricht. 
 

Der Lehrgang findet statt, wenn eine Mindestteilnehmerzahl von 12 Personen je Gruppe erreicht ist. Der Lehrgang ist auf eine 
Teilnehmerzahl von max. 24 Teilnehmern/2 Gruppen begrenzt. Der Maßnahme Trägerin sind jegliche Änderungen vorbehalten; ferner 
auch das Recht der Antragsannahme. Gerichtsstand ist Darmstadt. 
 

Mein Vermerk für die Kfz-Innung:  
 

  , den           
   Unterschrift 


